
 

 

Anfrage des Abgeordneten Florian von Brunn (SPD) vom 12.10.2020 

zum Plenum am 13.10.2020 

 

Pflege-Bonus in Bayern: Umsetzung und Ergebnisse 

Ich frage die Staatsregierung: 

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder Anfang April 2020 einen bayerischen "Corona-

Pflegebonus" angekündigt hat, um die Leistungen der Pflegenden angesichts der Corona-

Pandemie zu honorieren, der dann vom Kabinett am 7. April beschlossen wurde, und Staatsminis-

terin Melanie Huml nach dem Ablauf der Antragsfrist (30. Juni 2020) per Pressemitteilung am  

2. Juli 2020 mitteilte, dass mit über 351.248 Anträgen ein “großes Interesse” an dieser Leistung 

herrsche, frage ich die Staatsregierung, welche Berufsgruppen anspruchsberechtigt für diesen 

Pflegebonus waren, wie viele der o.g. Anträge bereits bearbeitet sind, und wie viele Anträge be-

reits ausgezahlt resp. abgelehnt worden sind? 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Der Bayerische Corona-Pflegebonus honoriert das Engagement der Pflegekräfte, die in besonde-

rer Weise dauerhaft und intensiv mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie konfrontiert 

waren. Die Pflegekräfte mussten auch versuchen, die Präsenz von Angehörigen zu ersetzen, die 

wegen Besuchsverboten in den begünstigten Einrichtungen nicht emotional und sozial für die Be-

troffenen sorgen konnten. Vor allem dieses besondere menschliche Engagement soll mit dem Bo-

nus des Freistaats gewürdigt werden. Innerhalb der Corona-Pflegebonusrichtlinie (CoBoR, 

BayMBl. 2020 Nr. 238) wurde der Begünstigten Kreis in den Anlagen 1 bis 3 genau festgelegt:  

 

 Für Mitarbeitende in der Langzeitpflege sowie des ambulanten Pflegedienstes gilt das 

Qualifikationsregister nach Anlage 1 der Richtlinie. 

 Für Mitarbeitende im Krankenhaus gilt das Qualifikationsregister nach Anlage 2. 

 Für Mitarbeitende im Rettungsdienst gilt das Qualifikationsregister nach Anlage 3.  

 

Begünstigte sind auch diejenigen, die in diesen Einrichtungen in der Zeit vom 7. April 2020 bis zum 

30. Juni 2020 pflegerisch am Menschen tätig waren und denen diese Tätigkeit vom Arbeitgeber 

bescheinigt worden ist. 

 

Stand 9. Oktober 2020 

Ausgezahlte Anträge   263.790  

Abgelehnte Anträge     38.043 

Doppelanträge    11.646 (wurden storniert) 

Anträge in Bearbeitung ca.    38.000  


